
 
Satzung der Hansestadt Wismar über die Erhebung einer Übernachtungssteuer 

in der Fassung der 2. Änderung (unverbindliche Lesefassung) 
 
 

Auf der Grundlage von § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) und den §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 
146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) 
hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar in ihrer Sitzung vom 26.03.2015 folgende Satzung 
beschlossen:  
 

- geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 29.06.2017 
- geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 08.11.2023 
 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
(1) Die Hansestadt Wismar erhebt eine Übernachtungssteuer auf den Aufwand für entgeltli-

che Übernachtungen in den in der Hansestadt Wismar gelegenen Beherbergungsbetrieben. 

(2) Als Übernachtung im Sinne von Abs. 1 gilt bereits die entgeltliche Erlangung der Beherber-
gungsmöglichkeit unabhängig davon, ob diese tatsächlich in Anspruch genommen wird.   

(3) Einen Beherbergungsbetrieb im Sinne von Abs. 1 unterhält, wer kurzfristige 
Beherbergungsmöglichkeiten gegen Entgelt zur Verfügung stellt. Beherbergungsbetriebe 
sind insbesondere Hotels, Pensionen, Herbergen und die Vermietung von Ferienwohnun-
gen.   

(4) Sollte ein Übernachtungsgast zusammenhängende Übernachtungen im selben Beherber-
gungsbetrieb verbringen, die eine Gesamtdauer von 6 Monaten übersteigen, so unterliegt 
der Aufwand für diese Übernachtungen nicht der Besteuerung nach dieser Satzung. 

(5) Nicht als Übernachtung im Sinne von Abs. 1 gilt das Unterkommen in Krankenhäusern, 
Rehabilitationskliniken, Alten- und Pflegeheimen, Hospizen, Frauenhäusern und 
vergleichbaren Einrichtungen, die dem Unterkommen von Personen in besonderen sozialen 
Situationen dienen. 

 

§ 2 
Steuerschuldner 

 
Der Beherbergungsbetrieb im Sinne von § 1 Abs. 3 schuldet die Steuer. 

 

§ 3 
Besteuerungszeitraum 

 
Der Besteuerungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. 
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§ 4 
Bemessungsgrundlage 

 
(1)  Die Steuer bemisst sich nach dem für die Übernachtung geschuldeten Entgelt ohne 

Umsatzsteuer und ohne Entgelte für andere Dienstleistungen. Unerheblich ist, ob das Ent-
gelt vom Übernachtungsgast oder von einem Dritten für diesen geschuldet wird. 

(2)  Sofern die Aufteilung einer Gesamtrechnung in Übernachtungsentgelt und Entgelt für 
Mahlzeiten nicht möglich ist, gilt als Bemessungsgrundlage der Betrag der Gesamtrech-
nung abzüglich einer Pauschale von 7,00 Euro für Frühstück und je 10,00 Euro für Mittag-
essen und Abendessen je Übernachtungsgast und Mahlzeit. 

 

§ 5 
Steuersatz 

 
Die Steuer beträgt 5 % der Bemessungsgrundlage. 
 

§ 6 
Entstehung 

 

Die Steuer entsteht mit Zahlung des Entgelts für die Beherbergungsleistung, frühestens mit Be-
ginn der Beherbergungsleistung. 

 
§ 7 

Steuerbefreiung 
 
Steuerfrei sind im Rahmen von Gruppenreisen Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen 
bis zum Alter von 18 Jahren in Einrichtungen, die dem gemeinnützigen Zweck der Förderung der 
Jugendhilfe im Sinne von § 52 Absatz 2 Nr. 4 Abgabenordnung dienen. Gleiches gilt für die 
Gruppenleiter. 
 

§ 8 
Anzeigepflichten 

 
(1) Jeder Beherbergungsbetrieb im Sinne von § 1 Absatz 3 hat den Beginn seiner Tätigkeit 

innerhalb einer Woche bei der Hansestadt Wismar schriftlich anzuzeigen.  

(2) Die Beendigung des Beherbergungsbetriebes im Sinne von § 1 Abs. 3 ist der Hansestadt 
Wismar unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
§ 9  

Besteuerungsverfahren 
 

(1) Der Beherbergungsbetrieb im Sinne von § 1 Absatz 3 ist verpflichtet, der Hansestadt Wis-
mar bis zum 15. Tage nach dem Ablauf eines Kalendervierteljahres eine Erklärung der Be-
messungsgrundlage nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck unter Angabe des 
Gesamtbetrages der Entgelte, die steuerbefreit sind, abzugeben.  

(2) Wird die Erklärung gemäß Abs. 1 nicht oder nicht fristgemäß abgegeben, so kann die 
Hansestadt Wismar die Steuer aufgrund einer Schätzung festsetzen. 
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(3) In begründeten Einzelfällen kann die Hansestadt Wismar die Besteuerungsgrundlagen 
schätzen und die Steuer abweichend von der Erklärung festsetzen. 

(4) Der Beherbergungsbetrieb im Sinne von § 1 Abs. 3 hat dem Übernachtungsgast auf Verlan-
gen eine Rechnung oder Bescheinigung zu erteilen, aus der die Übernachtungssteuer her-
vorgeht. 

 
§ 10  

Festsetzung und Fälligkeit  
 

(1)  Die Steuer wird durch einen Steuerbescheid für das Kalendervierteljahr (Veranlagungszeit-
raum) festgesetzt.  

(2) Die Steuer wird 14 Kalendertage nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig. 

 

§ 11 
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 

 

Hotel- und Zimmervermittlungsagenturen sowie Dienstleistungsunternehmen ähnlicher 
Art sind verpflichtet, der Hansestadt Wismar Auskünfte zu den Beherbergungsbetrieben im 
Sinne von § 1 Abs. 3 zu erteilen, die für die Durchführung des Besteuerungsverfahrens er-
forderlich sind. 

 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten  

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 8 Anzeigen unterlässt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Gemäß § 17 KAG M-V 

ist eine leichtfertige Abgabenverkürzung mit einer Geldbuße bis zur Höhe von 10.000 Euro 
und bei Abgabengefährdung mit einer Geldbuße bis zur Höhe von 5.000 Euro zu ahnden.  

 
§ 13 

Datenverarbeitung 
 

(1)  Zur Ermittlung der Steuerschuldnerinnen bzw. Steuerschuldner und zur Festsetzung der 
Steuer im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung sind die Erhebung und die Ver-
arbeitung folgender Daten gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, im Beson-
deren gem. §§ 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1, 7 Nr.1, 9 Abs. 2, 10, 11 des Datenschutzgesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern durch die Hansestadt Wismar zulässig:  

 
Personenbezogene Daten werden erhoben über  
a) Namen, Vornamen, Anschrift, Geburtsdatum und ggf. Kontoverbindung (bei Steuerer-

stattungen) der Steuerschuldnerin bzw. des Steuerschuldners,  
b) Namen, Vornamen und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder Zustellungsbevollmäch-

tigten. 
 
Daten dürfen erhoben werden durch Mitteilung oder Übermittlung von bzw. an:  
 Einwohnermeldeämtern  
 Finanzämtern 
 Touristinformation der Hansestadt Wismar 
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 Stadtwerke Wismar  
 Vermittlungsagenturen  

Neben diesen Daten werden die für die Errechnung und Festsetzung der Steuer erforderli-
chen Daten erhoben.  
 

(2) Die Hansestadt Wismar ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen 
und von Daten, die nach Abs. 1 anfallen, ein Verzeichnis der Steuerschuldnerinnen bzw. 
Steuerschuldner mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten 
zu führen und diese Daten zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung zu 
verwenden und weiter zu verarbeiten.  

 
(3) Der Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig. 

 

§ 14 
Inkrafttreten  

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2015 in Kraft und ist erstmals auf die ab diesem Zeitpunkt 

rechtsverbindlich vereinbarten Übernachtungen anzuwenden.  

 

(2) Beherbergungsbetriebe im Sinne von § 1 Abs. 3, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 
tätig sind, sind von der Anzeigepflicht des § 8 Abs. 1 entbunden. 

 
 
 

Wismar, den 27.03.2015 

 

gez. 

Thomas Beyer 

Bürgermeister 

 


